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Erwägungen

E. 1
In dem am 17. April 2007 eröffneten Konkursverfahren über die B.________ AG in Liq.,
kollozierte das Konkursamt Zug eine Forderung von A.________ (Beschwerdeführer) im
Betrag von Fr. 1,1 Mio. Diese Forderung arrestierte das Betreibungsamt Zug gestützt auf
die von C.________ (Gläubiger) und D.________ (Gläubigerin) erwirkten Arrestbefehle
des Kantonsgerichts Zug für ihre mit rechtskräftigen Urteilen des Bezirksgerichts Baden
vom 30. Juni 2010 und des Obergerichts des Kantons Aargau vom 13. Dezember 2012
zugesprochenen Forderungen, ferner für die an C.________ mit rechtskräftigen
Entscheiden des Kantonsgerichts Zug vom 7. Februar 2014, 27. März 2014 und 9. Juli 2015
zugesprochenen Forderungen.

Nach Prosekution der Arreste und entsprechender Fortsetzungsbegehren vollzog das
Betreibungsamt Zug am 1. Februar 2016 die Pfändung. Am 21. Juni 2016 stellten die
Gläubiger die Verwertungsbegehren. Nach Überweisung des Verwertungserlöses der
arrestierten Forderung von Fr. 759'154.39 durch das Konkursamt sandte das
Betreibungsamt die Abrechnung vom 7. November 2016 über die Zwischenverteilung von
Fr. 608'748.05 zugunsten der Gläubiger an den Beschwerdeführer. Am 5. Dezember 2016
stellte es ihm eine weitere Abrechnung über die Zwischenverteilung von Fr. 59'701.50 an
die Gläubiger zu.

Am 15. November 2016 erhob der Beschwerdeführer Beschwerde gegen die Abrechnung
vom 7. November 2016 an das Obergericht des Kantons Zug. Er verlangte, keine
Auszahlungen mehr vorzunehmen. Am 14. Dezember 2016 erhob er sodann Beschwerde
gegen die Abrechnung vom 5. Dezember 2016.

Mit Urteil vom 9. Februar 2017 (Entscheiddatum im Rubrum irrtümlich auf 2016 lautend)
wies das Obergericht die Beschwerden ab.

Mit Beschwerde vom 22. Februar 2017 gelangt der Beschwerdeführer an das
Bundesgericht. Er verlangt, dass das Obergericht eine dritte Beschwerde bzw. einen dritten
Beschwerdeteil von ihm (vom 9. Februar 2017) bei der Urteilsfindung berücksichtigen
müsse.

E. 2
Die Beschwerde nach Art. 72 ff. BGG muss nebst einem Antrag eine Begründung
enthalten, in welcher in gedrängter Form darzulegen ist, inwiefern der angefochtene
Entscheid Recht (Art. 95 f. BGG) verletzt ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ). Ansonsten wird
auf die Beschwerde nicht eingetreten ( Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG ). In der
Beschwerdeschrift ist mit anderen Worten auf die Erwägungen des angefochtenen
Entscheids einzugehen und im Einzelnen zu zeigen, welche Vorschriften und warum sie



von der Vorinstanz verletzt worden sind ( BGE 133 IV 286 E. 1.4 S. 287; 137 III 580 E. 1.3
S. 584). Strengere Anforderungen gelten für Verfassungsrügen ( Art. 106 Abs. 2 BGG ). In
der Beschwerdeschrift ist klar und detailliert anhand der Erwägungen des angefochtenen
Entscheids darzulegen, welche verfassungsmässigen Rechte und inwiefern sie durch den
kantonalen Entscheid verletzt sind ( BGE 134 I 83 E. 3.2 S. 88).

E. 3
Das Obergericht hat erwogen, die Voraussetzungen zur Vornahme von Abschlagszahlungen
lägen vor ( Art. 144 Abs. 1 und 2 SchKG ). Daran ändere nichts, dass der Beschwerdeführer
den Gläubigern hinsichtlich der Urteile des Bezirksgerichts Baden und des Obergerichts des
Kantons Aargau Prozessbetrug und Irreführung der Behörden vorwerfe. Es lägen keine
Aufschubgründe vor, da die Betreibungsverfahren weder nach Art. 85 SchKG noch nach
Art. 85a SchKG eingestellt worden seien. Die Beschwerde grenze an Mutwilligkeit, denn
der Beschwerdeführer sei bereits in einem Urteil vom 4. Mai 2016 darauf hingewiesen
worden, dass die angebliche Mangelhaftigkeit des Urteils des Bezirksgerichts Baden vom
30. Juni 2010 für das Vollstreckungsverfahren irrelevant sei.

E. 4
Der Beschwerdeführer setzt sich mit dieser Begründung nicht auseinander, sondern äussert
sich ausführlich zum angeblichen Prozessbetrug. Ausserdem ist er der Ansicht, das
Obergericht hätte seinen letzten Beschwerdeteil vom 9. Februar 2017 abwarten müssen.
Gestützt auf welche rechtliche Grundlage das Obergericht diese Beschwerde oder
Beschwerdeergänzung hätte abwarten müssen, erläutert er nicht. Insbesondere behauptet er
zwar, dem Obergericht ungefähr acht Tage vor dem 9. Februar 2017 mitgeteilt zu haben,
dass ein dritter Beschwerdeteil folgen werde. Er belegt dies jedoch nicht.

Die Beschwerde ist damit offensichtlich unzulässig bzw. sie enthält offensichtlich keine
hinreichende Begründung. Darauf ist im vereinfachten Verfahren gemäss Art. 108 Abs. 1
lit. a und b BGG durch den Abteilungspräsidenten nicht einzutreten.

E. 5
Bei diesem Verfahrensausgang trägt der Beschwerdeführer die Gerichtskosten ( Art. 66
Abs. 1 BGG ).
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